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Blutspendetermin in Velden 
 
Die nächsten Blutspendetermine in Velden sind wie folgt festgelegt: 
 

Freitag, 10. Mai 2019  16.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Freitag, 26. Juli 2019  16.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Freitag, 25. Oktober 2019 16.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 
Sie finden wie gewohnt in der Pausenhalle der Grund- und Mittelschu-
le Velden, Georg-Brenninger-Straße 30, statt.  
 

Ergebnisse Volksbegehren: „Rettet die Biene!“ 
 
 

 Velden Wurmsham Neufraunhofen VG 

Stimmberechtigte 4944 1092 817 6853 

Eingetragen 699 115 109 923 

Prozent 14,14 10,53 13,34 13,47 

 
Europawahl 2019 

 
Die Europawahl 2019 für die neunte Direktwahl zum Europäischen 
Parlament findet in Deutschland am Sonntag, 26. Mai 2019 von 08.00 
Uhr bis 18.00 Uhr statt.  
Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger erhalten bis spätestens 
04. Mai den Wahlbenachrichtigungsbrief, woraus ersichtlich ist, wel-
chem Wahllokal die Wählerin bzw. der Wähler zugeordnet ist. Der 
Wahlbenachrichtigungsbrief soll bei der Abstimmung in das Wahllokal 
mitgebracht werden.  
Neben der persönlichen Stimmabgabe besteht die Möglichkeit zur 
Briefwahl. Der Wahlbenachrichtigungsbrief enthält auf der Rückseite 
einen Antrag auf Briefwahlunterlagen. Diese Unterlagen können im 
Rathaus Velden persönlich, schriftlich oder online unter www.vg-
velden.de/wahlen-2019.html angefordert werden. 
Weitere Informationen zur Europawahl 2019 unter 
www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-
waehler.html. 
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Wer’s Unkraut nur ein Jahr lässt stehen, 
kann sieben Jahre jäten gehen. 

Ferienprogramm 
 
Im Juni wird das Ferienprogramm für Velden und Wurmsham zusam-
mengestellt. Zur Gestaltung werden alle Vereine oder auch interessier-
te Personen aufgerufen sich rege zu beteiligen. Ob ein Schnuppertag 
in einem Verein oder ein Bastel-/Spielenachmittag angeboten wird – 
es ist alles willkommen, um den Kindern und Jugendlichen die Ferien-
zeit ein wenig abwechslungsreicher zu gestalten. Damit die Program-
me rechtzeitig vor den Sommerferien verteilt werden können, geben 
Sie bitte Ihre Angebote bis spätestens Ende Mai im Internet über 
www.vg-velden.de/termin-eintragen-ferienkalender.html ein oder mel-
den Sie uns per E-Mail. 
 

Für den Markt Velden ist die Ansprechpartnerin Frau Hölzl: 
Vormittags im Rathaus, Tel. 08742/288-20 oder hoelzl@vg-velden.de 
 

Für die Gemeinde Wurmsham ist die Ansprechpartnerin Frau Maier: 
Tel. 08745/7119 oder anna-wurmsham@t-online.de 
 

Das Ferienprogramm für die Gemeinde Neufraunhofen wird in be-
währter Weise vom Theobaldimarkt- und Förderverein Neufraunhofen 
organisiert. 
 

Termin für die Kommunalwahlen im Jahr 2020 
 

Die turnusmäßigen Kommunalwahlen in Bayern finden am Sonntag,  
15. März 2020 statt. Gewählt werden dabei die ersten Bürgermeister, 
die Gemeinderäte, der Landrat und der Kreistag. 
 

Eine Bitte an Alle: 
 

An vielen Grundstücken bildet sich zwischen Gehsteigkante und der 
Straße bzw. dem Zaunsockel und dem Gehsteig Grünbewuchs. Das 
Wurzelwerk dieses Aufwuchses schädigt langfristig die Asphaltdecke 
und führt zu Instandsetzungskosten. Außer-
dem entsteht ein ungepflegtes Ortsbild. Bitte 
entfernen Sie entlang Ihrer Grundstücks-
grenze den Bewuchs. Es dürfen allerdings 
keine chemischen Vernichtungsmittel an-
gewandt werden! 
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Umtausch von Führerscheinen 
 
Laut einer EU-Vorgabe sollen bis 2033 alle Führerscheine vereinheit-
licht werden. Deshalb müssen alle Führerscheine, die vor dem  
19. Januar 2013 ausgestellt worden sind umgetauscht werden. Alle 
neueren Führerscheine entsprechen bereits den aktuellen EU-
Vorgaben und sind deshalb von dieser Maßnahme ausgeschlossen.  
Der Umtausch soll nach dem folgendem Staffelplan erfolgen: 
 
I. Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt 
worden sind: 
 

Geburtsjahr des  
Fahrerlaubnisinhabers 

Tag, bis zu dem der Führerschein 
umgetauscht sein muss 

Vor 1953 19. Januar 2033 
1953 bis 1958 19. Januar 2022 
1959 bis 1964 19. Januar 2023 
1965 bis 1970 19. Januar 2024 
1971 oder später 19. Januar 2025 
 
II. Führerscheine, die ab dem 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind: 
 

Ausstellungsjahr 
Tag, bis zu dem der Führerschein 

umgetauscht sein muss 
1999 bis 2001 19. Januar 2026 
2002 bis 2004 19. Januar 2027 
2005 bis 2007 19. Januar 2028 
2008 19. Januar 2029 
2009 19. Januar 2030 
2010 19. Januar 2031 
2011 19. Januar 2032 
2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033 
 
Bitte kommen Sie zum Umtausch Ihres Führerscheins ins Einwohner-
meldeamt des Rathauses Velden (Zimmer 11). Benötigt wird außer 
dem alten Führerschein ein aktuelles biometrisches Lichtbild. Passen-
de Fotos können am Automaten im Rathaus gemacht werden. (4 
Stück für 10 €) 
Ansprechpartner bei Fragen: Michael Holletzek, Tel.: 08742 288-21 
oder Andrea Hölzl, Tel.: 08742 288-20 
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Haushaltspläne 
 

Bisher wurden für fünf Körperschaften innerhalb der Verwaltungsge-
meinschaft die Haushaltspläne für das Jahr 2019 verabschiedet. Zu-
sammengefasst stellt sie die Haushaltssituation im Einzelnen wie folgt 
dar: 
 

Markt Velden 
Verwaltungshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Vermögenshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Zuführung zum 
Vermögens- 
haushalt 

Neuverschuldung 
 

EUR 13.207.000,-- EUR 12.212.000,-- EUR 2.392.000,- EUR 0,-- 
 

Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt im Vergleich Jahresende 2017 zum 
Ende des Jahres 2018 von EUR 327,20 auf EUR 265,94. Damit liegt 
Velden deutlich unter dem Durchschnitt von vergleichbaren Gemein-
den in Bayern. 
 

Wichtige Investitionen: 
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 
- Straßenausbauten und Straßensanierungen 
- Ansätze für Grundstücksgeschäfte 
- Maßnahmen Ortsentwicklung Velden 
- Erweiterung Kindergarten Eberspoint 
- Fertigstellung Parkdeck 
- Umbaumaßnahmen an der Schule (Aufzug, Werkraum etc.) 

 

Gemeinde Neufraunhofen 
Verwaltungshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Vermögenshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Zuführung zum 
Vermögens- 
haushalt 

Neuverschuldung 

EUR 1.980.000,-- EUR 2.640.000,-- EUR 127.000,-- EUR   0,-- 
 

Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende der Jahre 2018 und 2019: EUR 0,-- 
 

Wichtige Investitionen: 
- Abwasseranlage Niederbayerbach (Druckleitung nach Velden) 
- Wasserversorgung Neufraunhofen (Drucksteigerung) 
- Sanierung früheres Schulhaus Hinterskirchen 
- Errichtung einer Lagerhalle im Bauhof 

 

Gemeinde Wurmsham 
Die Beschlussfassung über den Haushaltsplan liegt nach dem Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe. Über die Zahlen der Gemeinde Wurms-
ham wird im nächsten Mitteilungsblatt informiert. 
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Schulverband Velden 
 

Verwaltungshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Vermögenshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Umlage pro 
Schüler 

Neuverschuldung 

EUR 1.150.000,-- EUR 72.000,-- EUR 2.654,-- EUR  0,-- 
 

Schuldenstand: EUR 0,-- 
 

Schulverband Pauluszell 
Verwaltungshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Vermögenshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Umlage pro 
Schüler 

Neuverschuldung 

EUR 239.500,-- EUR 15.000,--- EUR 2.645,-- EUR  0,-- 
 

Schuldenstand: EUR 0,-- 
 

Verwaltungsgemeinschaft Velden 
Verwaltungshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Vermögenshaushalt 
jeweils Einnahmen 
und Ausgaben 

Umlage pro  
Einwohner 

Neuverschuldung 

EUR 1.371.000,--  EUR 49.000,-- EUR 105,00 EUR  0,-- 
 

Schuldenstand: EUR 0,-- 
 

Die Haushaltspläne liegen im Rathaus der Verwaltungs- 
gemeinschaft Velden, Zimmer 31, zur Einsichtnahme aus.  
Sachgebiet: Kämmerei,  
Tel. 08742/288-37 oder info@vg-velden.de 
 
 
 

Baby- und Kleinkindsprechstunde 
 

Im Familienzentrum Vilsbiburg findet jeden Dienstag von 09.00 Uhr bis 
11.00 Uhr eine Sprechstunde für Eltern von Babys und Kleinkindern 
statt. Die Sprechstunde ist kostenlos und auf Wunsch anonym. Eine 
Terminvereinbarung ist nicht notwendig! Die Kinderkrankenschwester 
Nicole Ruhland informiert und berät Sie gerne bei allen Fragen rund 
um Ihr Baby oder Kleinkind. Die Babys können auch gewogen und 
gemessen werden. Weitere Infos und die konkreten Termine finden sie 
unter www.koki-landshut.de oder unter Tel.: 0871/4084933, 
0871/4084931 oder 0871/4084929. 
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Auffüllen von Swimmingpools und Schwimmteichen 
 
Für die Befüllung eines Swimmingpools oder von 
Schwimmteichen wird in den meisten Fällen Trinkwas-
ser verwendet. Die Befüllung muss im Bereich der Ver-
waltungsgemeinschaft Velden über die Hausinstallation 
erfolgen 
(ausgenommen natürliche Zulaufsysteme). Das Ablas-
sen von Wasser aus Swimmingpools in den Untergrund 
ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht erlaubt. Poolwasser wird mit 
Chemikalien (wie z. B. Chlor, Salze, etc.) aufbereitet und darf nur über 
die Kanalleitung entsorgt werden. Die Einleitung des Oberflächenwas-
sers in den Untergrund kann als Gewässerverunreinigung geahndet 
werden. Durch die Befüllung mit Trinkwasser über die Hausinstallation 
wird automatisch auch die Abwassergebühr erfasst und in Rechnung 
gestellt. 
 

Neue Möglichkeit zur Änderung der Reihenfolge der Vornamen 
 
Seit 01. November 2018 ist es in Deutschland erlaubt, die Reihenfolge 
der Vornamen zu ändern, wenn man zwei oder mehrere Vornamen 
hat. Der Bundestag hat die Erweiterung des Personenstandsgesetzes 
um den § 45 a „Erklärung zur Reihenfolge der Vornamen“ beschlos-
sen: 
Durch Erklärung des Namenträgers gegenüber dem Standesamt kann 
deren Reihenfolge neu bestimmt werden, aber nur, wenn mehrere 
Vornamen vorhanden sind und sich die Namensführung nach deut-
schem Recht richtet. Eine Änderung der Schreibweise der Vornamen 
sowie das Hinzufügen von neuen Vornamen oder das Weglassen von 
Vornamen ist dabei nicht zulässig. 
Ein in der Geschäftsfähigkeit beschränktes Kind, das das 14. Lebens-
jahr vollendet hat, kann die Erklärung nur selbst abgeben; das Kind 
bedarf hierzu der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. 
Wer möchte, kann künftig den Rufnamen als Erstnamen eintragen 
lassen und so dafür sorgen, dass auch Banken, Versicherungen, 
Fluggesellschaften und Behörden den im täglichen Leben gebräuchli-
chen Vornamen verwenden. Bei weiteren Fragen und für Auskünfte 
können Sie sich an unsere Standesbeamten unter der Rufnummer 
08742 288-30 wenden. 
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Wohnungseinbrüche – Hinweise & Ratschläge 
 

Die meisten Einbrüche werden zwischen 14.00 und 22.00 Uhr verübt. 
Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern, aber 
jeder selbst - oder auch der aufmerksame Nachbar - ist durchaus in 
der Lage, etwas zu tun bzw. dazu beitragen, um vor Einbruchsdieb-
stahl zu schützen. Die Erfahrung zeigt, dass über ein Drittel der Ein-
brüche im Versuch stecken bleiben. Nicht zuletzt wegen sicherungs-
technischer Einrichtungen, aber auch durch richtiges Verhalten und 
durch wachsame Nachbarn werden Einbrüche verhindert. Nachfolgend 
einige Hinweise und Ratschläge: 
 

 Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie 
diese immer zweifach ab, auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur 
kurz verlassen. 

 Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch 
bei kurzer Abwesenheit - gekippte Fenster sind offene Fenster! 

 Verstecken Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals 
draußen, denn die Einbrecher kennen die Verstecke. 

 Geschlossene Rollläden sichern nicht gegen Einbruch, sondern 
signalisieren Abwesenheit.  

 Informieren Sie ihre Nachbarn über längere Abwesenheiten. 
 Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit: Organisieren Sie 

die Leerung der Briefkästen und der Zeitschriftenrollen. 
 Nachbarschaftshilfe: Achten Sie auf Fremde im Haus, auf dem 

Nachbargrundstück - sprechen Sie ggf. fremde Personen an 
 Hinterlassen Sie dem Einbrecher keine „Werkzeuge“ und Leitern 

frei zugänglich auf dem Grundstück. 
 Garagen sind bei Abwesenheit stets zu verschließen. 
 Bei Schlüsselverlust: Schließzylinder auswechseln. 
 Einfache technische Maßnahmen können das Einbruchsrisiko 

schon erheblich reduzieren, je mehr Zeit der Täter für den Ein-
bruch braucht, umso höher wird sein Entdeckungsrisiko. 

 

Informationen zu Sicherheitstechnik: Die kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle Landshut erreichen Sie unter der Rufnummer 0871/9252-0. 
 

 Versuchen Sie keinesfalls einen Einbrecher zu stellen. Mög-
lichst viele Details (Personenbeschreibung/Fluchtfahrzeug) 
merken und bei der Polizei anrufen. 

 Alarmieren Sie auch bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort 
die Polizei (Notruf 110). 
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Fehlende Entwässerungseinrichtungen von  
Grundstückszufahrten 

 
Es ist bei Ortsbegehungen immer wieder festzustellen, dass durch 
Bauherrn die Grundstücksentwässerungsanlage, vor allem für die Ab-
leitung von Niederschlagswasser auf den Grundstücken nicht fachge-
recht ausgeführt wurde. Entsprechend dem Nachbarrecht der einzel-
nen Bundesländer hat der Grundstückseigentümer dafür zu sorgen, 
dass von seinem Grundstück kein Wasser auf öffentliche Straßen und 
auf das Nachbargrundstück abfließen kann. 
 

Der Grundstückseigentümer bzw. Bauherr hat die Entwässerung des 
Grundstückes nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen 
(zum Beispiel durch den Einbau einer ACO-Rinne, Rinnenstein, etc.) 
mit ordnungsgemäßer Wasserführung auf die volle Breite der Zufahrt. 
Dem Straßengrundstück dürfen keine Abwässer und kein Nieder-
schlagswasser zugeleitet werden. Von den ausführenden Firmen / 
Fachfirmen werden die Grundstückseigentümer in der Regel darauf 
hingewiesen. 
 

Während sich der Einbau entsprechender Zufahrtsentwässerungen im 
„Altbestand“ oft schwierig erweist, ist dies in den Neubaugebieten be-
reits seit langem gefordert bzw. verpflichtend. Bei der Genehmigung 
von Bauanträgen wird durch die Gemeinde explizit darauf hingewie-
sen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass fehlende Zufahrtsentwäs-
serungen, die durch die Gemeinde festgestellt werden, einen groben 
Mangel darstellen und durch die Gemeinde nachgefordert werden. 
Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Velden ist angewiesen, 
fehlende Entwässerungseinrichtungen in Zufahren nachzufordern bzw. 
nachrüsten zu lassen. Daher 
ergeht der Hinweis, bei neu zu er-
stellenden Grundstückszufahrten 
besonders darauf zu achten, da der 
Aufwand und die Kosten für die 
Nachrüstung größer und teurer 
werden als bei der Neuerstellung 
des Pflasterbelages. Bei Fragen 
hierzu können Sie sich an das 
Bauamt der Verwaltungsgemein-
schaft Velden, Telefon  
08742-288-39 wenden. 
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Sichtkontrolle Grundstücksentwässerungsanlage 
 
In der Regel erhält der Bauantragsteller mit der genehmigten Plan-
mappe eine „Bestätigung über die sachgemäße Fertigstellung der 
Grundstücksentwässerungsanlage“, die bei der Gemeinde abzugeben 
ist. Nach Bestätigung erfolgt entsprechend des § 12 der Entwässe-
rungssatzung eine Sichtkontrolle der neu erstellten Anlage. Kontrolliert 
werden der ordnungsgemäße Einbau der Regenwasserpufferanlage 
und der ordnungsgemäße Anschluss der Grundstücksentwässerungs-
anlage. Die Kontrollen hierzu erfolgen in der Regel in Abstimmung mit 
dem Grundstückseigentümer durch das Bauamt der Verwaltungsge-
meinschaft Velden bzw. dem Personal unserer Abwasserentsorgung. 
Hierzu bitten wir um entsprechende Terminvereinbarung im Bauamt 
der VG Velden, Telefon 08742-288-39.  
 

Eigenüberwachungspflicht von Kleinkläranlagen 
 
Wer eine Kleinkläranlage betreibt, hat diese nach den Festlegungen 
der wasserrechtlichen Zulassung oder der Bauartzulassung entspre-
chend zu warten und zu überwachen. Die Anlagen sind in der Regel 
mindestens zweimal im Jahr hinsichtlich der Ablaufwerte überprüfen 
zu lassen. Ausnahmen hiervon werden vom Landratsamt nicht zuge-
lassen. Dies gilt nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfal-
lende Abwasser, das auf landwirtschaftlich genutzte Böden ausge-
bracht wird. 
 

Alle Betreiber einer Kleinkläranlage sind verpflichtet, nach der ord-
nungsgemäßen Errichtung der Kleinkläranlage alle zwei bzw. vier Jah-
re (vier Jahre, wenn die letzte Bescheinigung keine Mängel ergab) die 
Funktionstüchtigkeit, insbesondere die ordnungsgemäße Eigenkontrol-
le, die fachgerechte Wartung sowie die Bescheinigung der Kleinkläran-
lage durch einen Privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft 
(PSW) nachweisen zu lassen. Eine Schlammspiegelmessung von je-
der Anlage muss jedes Jahr spätestens bis zum 1. Juli in der Ge-
meindeverwaltung vorgelegt werden. Wird das nicht eingehalten, be-
steht eine Abfuhrpflicht. Ansprechpartner: Hans Birnkammer, Tel. 
08742/288-42 oder birnkammer@vg-velden.de. 
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Wirtschaftsförderung im Landkreis Landshut 
 
Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Landshut ist für alle Unterneh-
men da. Ganz unverbindlich können sich Interessierte melden und 
einen ersten Termin vereinbaren, denn die Wirtschaftsförderung hat 
ein breit gefächertes Angebot. 
 

Drei große Einsatzbereiche gibt es dabei: 
 Das Thema Existenzgründung ist eines, mit denen sich die Wirt-

schaftsförderung beschäftigt. Der Start in die Selbstständigkeit 
ist oft nicht einfach, es gibt viele Dinge zu beachten. Hier gibt es 
am Landratsamt in Landshut mit Ludwig Götz und Carina Heigl 
die richtigen Ansprechpartner. Ein weiterer Vorteil ist das große 
Netzwerk, das die beiden aufgebaut haben und zur Kontaktver-
mittlung nutzen können. 

 Die Betreuung bestehender Unternehmen ist eine weitere Auf-
gabe. Aktive Wirtschaftsförderung heißt für die Berater, auf die 
Anliegen der Unternehmer einzugehen und als Dienstleister für 
sie zu agieren. So können die Wirtschaftsförderer zum Beispiel 
bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück für eine Ex-
pansion helfen. Hier sind Götz und Heigl immer auf der Suche 
nach geeigneten Standorten. Unternehmen, Kommunen oder 
auch Privatleute, die Flächen anbieten wollen, können sich gerne 
im Landratsamt melden. 

 Der dritte Bereich sind Unternehmen, die bislang noch nicht im 
Landkreis Landshut investiert haben. Auch Unternehmen, die be-
reits im Landkreis Landshut angesiedelt sind, sich aber verän-
dern wollen – also eine Verlagerung oder auch einen weiteren 
Standort planen – werden von der Wirtschaftsförderung betreut. 
Für geplante Neuansiedelungen kann die Wirtschaftsförderung 
wertvolle Tipps geben. Auch bei Fragen zu Fördermitteln, die 
Unternehmen zur Verfügung stehen, ist man im Landratsamt 
richtig. Denn: Für alles, was die Unternehmen bewegt – von der 
Kontaktvermittlung zu den Gemeinden bis hin zum Visum für ei-
nen Mitarbeiter aus dem Ausland –, 
ist die Wirtschaftsförderung der rich-
tige Ansprechpartner. 

 

Und das Beste: Dieser Service kostet die 
Unternehmen nichts, die Wirtschaftsförde-
rer sehen sich als Dienstleister der Wirt-
schaft. 
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Der Hospizverein Vilsbiburg e.V. stellt sich vor 
 

Hospizvereine leisten in der 
Begleitung von Einzelpersonen 
oder Familien mit schwerst-
kranken Angehörigen einen 
großen Beitrag dazu, dass  
Menschen in Ruhe und Würde 
sterben dürfen. Nicht nur im 
stationären Hospiz in Vils-

biburg, der Einrichtung, in der „zu Ende gelebt“ wird, sondern auch in 
Seniorenheimen oder Familienhaushalten sind die ehrenamtlichen, 
speziell für ihre Einsätze ausgebildeten Hospizbegleiterinnen, tätig. 
Vor ihrem Einsatz durchlaufen sie eine ca. 100-stündige Ausbildung 
und absolvieren ein Gesprächspraktikum. Ihre Erfahrungen tauschen 
sie im Team der Ehrenamtlichen aus und arbeiten schwierige Situatio-
nen in Supervisionen unter Anleitung von Fachleuten auf.  
Auch nach dem Versterben von lieben Menschen stellt sich der Vils-
biburger Hospiz Verein e.V. auf die Seite der An- und Zugehörigen und 
bietet in Gruppengesprächen Unterstützung bei der Trauerbewältigung 
an. An einem Samstagnachmittag im Monat gibt es ein offenes Treffen 
mit ausgebildeten Trauerbegleiterinnen oder die Möglichkeit zu Einzel-
gesprächen.  
 
Der Verein informiert in sogenannten „Letzte Hilfe Kursen“ zu Hilfesys-
temen am Lebensende und dazu, wie der Einzelne vorsorgen kann, 
um dem letzten Lebensabschnitt ruhig entgegenzusehen. In diesem 
Halbtageskurs geht es darum, Sterben als einen Teil des Lebens an-
zusehen und es werden Möglichkeiten der Vorsorge bzw. Entschei-
dungsmöglichkeiten am Lebensende aufgezeigt. Körperliche, seeli-
sche, soziale und existenzielle Nöte am Ende des Lebens werden in 
den Blick genommen und auf Rituale im Sterben bzw. nach dem Tod 
geschaut. 
 
Wer sich über die Arbeit des Vereins informieren oder die Hilfsangebo-
te des Vereins nutzen möchte kann sich unter www.vilsbiburger-
hospizverein.de genauer informieren. Unter 08741-94949-204 wird 
gern telefonisch Auskunft auf Fragen gegeben. 
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Ansprechpartnerin bei Interesse:  
Claudia Hauner 
Gleichstellungsbeauftragte  
Landratsamt Landshut 
Tel.: 0871 / 408-4962 
E-Mail: claudia.hauner@landkreis-
landshut.de 

Frauen für die Kommunalpolitik 
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S e n i o r e n  A k t u e l l 
 

Liebe ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Gemeindegebiet 
Velden, 
 

am 04.04.19 fand der erste Spielenachmittag für Senioren im Voina 
Café am Apoll statt. Die Resonanz war sehr gut, sodass man sich 
entschieden hat, regelmäßig einen Spielenachmittag zu gestalten. 
Geplant ist hierfür jeder erste Donnerstag im Monat. Auf Wunsch 
werden wir die Lokalität an einen ruhigeren Ort/ Raum verlagern, damit 
man sich angenehm unterhalten kann. Dieser wird frühzeitig bekannt 
gegeben. Die nächsten Termine sind: 
Donnerstag, 06.06.19 und 04.07.2019 jeweils von 14-17:00 Uhr.  
 

Im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion der „fala“ und BRK Landshut 
besteht die Möglichkeit für Menschen mit Handicap an einem 
Busfahrtraining teilzunehmen. Ebenso gibt es das Angebot für 
Senioren sich an einem Handy- oder Laptopkurs anzumelden, hier 
findet der Unterricht in Kleingruppen statt. 
Wer Interesse an einen der Kurse hat, meldet sich unter unserer 
Seniorenhotline 08742/ 28888 zwecks Terminabstimmung.   

 
Seniorenbeauftragter Gerhard Aigner: 

Tel. 08742/96550 oder info@gaigner.vkb.de 
 

Seniorennachbarschaftshilfe:  08742 / 28888 

Jahresprogramm 2019 der Senioren Velden  
 
15. Mai 2019:  Maiausflug 

Halbtagesausflug (das Ziel wird noch be-
kannt gegeben). 
 

12. Juni 2019: Vortrag von Kriminal-Hauptkommissarin 
Gabriele Bauer über „Anrufe von falschen 
Polizeibeamten, Einbruch und Schlüsselnot-
dienst“ 

 

19. Juni 2019:  Seniorennachmittag Volksfest Velden 
 

17. Juli 2019: Sommerfest mit unterhaltsamen Programm, 
guter Bewirtung und Musik. 
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Rennen 1 / Hobbyklasse / Start ca. 13.00 Uhr 
Rennen 2 / Profis / Elite / Start ca. 14.10 Uhr 
Rennen 3 / Schüler (Fette Reifen) / Start ca.15.50 Uhr 
 

Information an alle Anwohner  
Für den Bereich Marktplatz, Hauptstr. Bis Metzgerei Riedi/Bauer, Bahnhofstr., Vilsstr. 
Landshuter Straße ab Volksfestplatz und die in diesem Bereich innen liegenden Straßen: 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es am Pfingstsonntag auf Grund des 4.Veldener 
Radrennens im Veldener Ortszentrum zu Beeinträchtigungen kommen wird. Die oben-
genannten Straßen werden am Pfingstsonntag, den 9. Juni 2019 von 10.00 Uhr bis 
20.00 Uhr zum Sperrbereich für Fahrzeuge aller Art erklärt. Die Umleitungsstrecken 
und Parkverbote sind ausgeschildert. Der Aufbau von Absperrungen beginnt zum Teil 

bereits am Freitag, 7. 
Juni 2019. 
 

Bitte sorgen Sie dafür, 
dass bereits ab Sams-
tagabend im gesamten 
Bereich der Rennstre-
cke (Marktplatz, Haupt-
straße, Bahnhofstraße, 
Vilsstraße und Landshu-
ter Straße) kein Fahr-
zeug auf den Straßen 
und soweit vorhanden 
Seitenstreifen geparkt 
ist. 
 

Wir danken für ihr Ver-
ständnis und laden Sie 
gleichzeitig zum Besuch 
dieses besonderen 
sportlichen Ereignisses 
ein. 
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Kurzparkzone 
im Veldener Ortszentrum 

 
Seit mehr als 25 Jahren ist das Veldener Ortszent-
rum mit folgenden Schildern als Kurzparkzone 
ausgewiesen:  
 

In diesem Bereich ist das Parken auf den markier-
ten Stellplätzen von Montag bis Freitag von 08.00 
Uhr bis 18.00 Uhr an am Samstag von 08.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr nur mit Parkscheibe für 
die Dauer von zwei Stunden erlaubt. 
Außerhalb dieser Zeiten besteht kei-
ne Parkzeitbeschränkung. 

 

Wichtig ist, dass für die Dauer der Parkzeit eine Parkuhr 
gut sichtbar im Fahrzeug eingestellt ist. 
 

Der Geltungsbereich umfasst Teile der Landshuter Straße, den ge-
samten Marktplatz und einen Teil der Hauptstraße. Die Pfeile     auf 
der Grafik zeigen die Standorte der Schilder für die Kurzparkzone. 
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Die Nutzung des Parkdecks ist bis zur kompletten Fertigstellung vor-
läufig noch kostenfrei. Anschließend werden in den vorstehen genann-
ten Zeiten moderate Gebühren erhoben. Darüber werden wir noch 
ausführlich informieren. 
 

Für Dauerparker stehen derzeit folgende Bereiche zur Verfügung: 
• Hinter dem früheren Bahnhof in der Vilsstraße 
• Am Volksfestplatz in der Landshuter Straße 
• Im Eschenweg (früherer Parkplatz Neukauf-Markt) 

 

Wir weisen darauf hin, dass der Zweckverband Kommunale Verkehrs-
überwachung Südostbayern seit März 2019 im Auftrag des Marktes 
Velden Kontrollen des ruhenden Verkehrs durchführt und Verstöße als 
Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld geahndet werden. 
 

Nach baulichen Anpassungen soll 
auch künftig die Einbahnstraßenre-
gelung des „Apothekerbuckel“ nicht 
nur das Parken erleichtern – es 
werden sogar 2-3 neue Kurzzeit-
parkplätze entstehen.  
 
 

Volksfest Velden – Hinweis Seniorennachmittag 
 

Am Mittwoch, den 19. Juni findet beim Volks-
fest wieder der Seniorennachmittag statt. Für 
Bürgermeister Ludwig Greimel ist es eine 
besondere Freude, im Festzelt alle Seniorin-

nen und Senioren, die in diesem Jahr 70 Jah-
re alt werden oder älter sind, begrüßen zu 
dürfen. Zu beachten ist: Beginn ist bereits 

um 12.30 Uhr. Die Gemeinde setzt wie gewohnt einen Bus ein. Die 
Abfahrt erfolgt um 12.00 Uhr in Eberspoint mit anschließen-
den Zusteigemöglichkeiten in Mariaberg, Ruprechtsberg, 
Biedenbach, Untervilslern und Obervilslern. Nähere In-
formationen sind im Rathaus Velden, Telefon 08742/288-
22 oder hartinger@vg-velden.de zu erhalten. 

Das ausführliche Programm des diesjährigen Veldener 
Volksfestes ist auf der Rückseite dieses Mitteilungsblat-
tes abgedruckt. 
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Brunnenfest mit Petersmarkt und Schülertreffen 
 

Auch in diesem Jahr gibt es in Velden wieder ein Brunnenfest. Am 13. 
und 14. Juli lädt der Markt Velden zusammen mit dem TSV Velden ein, 
viele gemütliche Stunden zusammen zu verbringen. Verschiedene 
Abteilungen des TSV Velden versorgen Sie mit einer großen Auswahl 
an alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, sowie mit Kaffee 
und Kuchen. 
 

Neu dieses Jahr sind die Foodtrucks von „Mr. & Mrs. Smith BBQ“ und 
„Boarisch BBQ“, welche Sie reichlich mit bestem Essen versorgen 
werden. Foodtrucks sind mobile Küchen, die autark arbeiten können 
und an wechselnden Standorten durch hochwertige Gerichte überzeu-
gen. Das Wichtigste an einem Foodtruck ist die Regionalität. Viele 
Zutaten sollten aus dem Umland kommen. Allerlei verschiedene Süß-
waren gibt es bei einem Stand der Familie Zimmermann. 
 

Samstag am Spätnachmittag wird der Biergarten eröffnet. Abends wird 
die Band „Headless“ spielen. Am Sonntag veranstalten die Bergfreun-
de des TSV Velden den 30. Veldener Marktlauf. Beim Petersmarkt 
hoffen wir auf viele Fieranten mit abwechslungsreichen Produkten. 
Nach dem Weißwurstfrühschoppen wird zum Mittagstisch „da Veld’ner 
Blechhaufa“ das Fest musikalisch umrahmen. Mit dem Auftritt der  
Veldener Show- und Akrobatikgruppe „New Dimension“ am Nachmit-
tag, ist Begeisterung und Freude vorprogrammiert.  
 

An beiden Tagen ist das Schülertreffen der Jahrgänge 1939, 1949, 
1959 und 1969.  
 

Ertüchtigung und Erweiterung der Kläranlage Velden 
Mit einem Grundsatzbeschluss hat der 
Marktgemeinderat die Entscheidung für die 
Ertüchtigung und Erweiterung der Kläranla-
ge Velden getroffen. Die im Jahr 1976 in 
Betrieb genommene Anlage wurde im Laufe 
der Zeit immer wieder den wachsenden An-
forderungen angepasst. Zunehmende Vor-
schriften, die Verbesserung der Bausub-

stanz, die Senkung der Energiekosten und die Sicherung für den künf-
tigen Bedarf machen größere Investitionen unumgänglich. Für die Er-
stellung der Vorplanung hat das Planungsbüro GFM Bau- und Umwelt- 
ingenieure GmbH aus München den Auftrag erhalten. Wir werden die 
Bürgerschaft über dieses Projekt weiter informieren. 
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Ortsentwicklung – Gestaltung Unterer Marktberg 
 
Ganz gleich, ob man ihn von der Landshuter Straße zu Fuß oder mit 
dem Rad erklimmt oder ihn sich vom oberen Markt her erschließt: der 
untere Marktberg mit seiner hübschen Baumreihe, dem Brenninger-
Mädchen mit Taube und vor allem dem Platz mit dem monumentalen 
Brenninger-Werk "Apoll" ist eines der Sahnestückchen der Ortsmitte - 
vor allem, seit einige der historischen Fassaden von privaten Eigentü-
mern saniert wurden. An diesem schönen Flecken soll es fortan mehr 
Möglichkeiten für Flanierende geben, während ihres Spaziergangs 
Seele und Füße baumeln lassen und Kunst in Ruhe zu genießen zu 
können. Das Mädchen mit Taube wird künftig häufiger Gesellschaft 
bekommen, denn zwei Sitzblöcke werden Platz für 3-5 Verweilende 
bieten. Falls diese Plätze besetzt sind, wird es ein Stück weiter oben 
des Weges "Sitzen unter Bäumen" geben. Dazu soll sich eine kleine in 
den Hang eingearbeitete Tribüne gesellen, die bei Veranstaltungen 
wie Festauszügen und Umzügen oder dem Veldener Radrennen ge-
nutzt werden können. Zudem ist geplant, dass der Apoll von seiner 
Hecke befreit wird und man künftig um ihn herumgehen kann. Zur 
Aufwertung des Platzes am Apoll ist ein neuer Plattenbelag und eine 
Einfassung zur Hangseite hin vorgesehen, was den "Präsentiertel-
lercharakter" beseitigen würde. Der Stufenanlage kann die Strenge 
genommen werden, indem einzelne Stufen in den begrünten Hang 
hinein- und um den Apoll herumgezogen werden. 

Beratung + Gestaltungsideen: Dipl.-Arch. Ulrike Färber, AGS München 

 

Hort Velden ist online 

 
Der Hort an der Schule Velden ist jetzt auch online unter folgender 
Internetadresse erreichbar: www.hort-velden .de. 
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Theobaldimarkt  

 
Am Sonntag, 12. 
Mai, findet in Neu-
fraunhofen wieder 
der traditionelle The-
obaldi-Markt statt. 
Der Markt nimmt um 
zehn Uhr mit einem 
Festgottesdienst in 
der Neufraunhofener 
Schlosskirche seinen 
Auftakt. Viel geboten 
ist im Rahmenpro-

gramm: Tanz-Auftritte der Hinterskirchener Trachtenjugend und der 
Gipsy Kids, Kutschfahrten, Hüpfburg und Kasperltheater für die Klei-
nen sowie ein Wettschießen der Jungschützen Neufraunhofen stehen 
unter anderem auf dem Programm, außerdem veranstaltet der Holz-
kegelverein sein traditionelles „Kuglad“. Handwerker und Händler bie-
ten ihre Waren an, die Blasmusik Zur spielt im Biergarten des Wirts-
hauses. Örtliche Erzeuger bieten zum Beispiel Eier, Honig, Brot, Ge-
räuchertes und Gemüse aus eigener Fertigung, direkt aus der Region, 
auf dem Markt an, etliche Vereine aus dem Dorf erweitern das Ange-
bot. So gibt es neben Kaffee, Kuchen und Gegrilltem auch eine Pflan-
zentauschbörse und einen Pflanzenmarkt. 
 

100 Jahre KSK Hinterskirchen 
 
Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Hinterskirchen feiert ihr 100-
jähriges Gründungsfest. Hierzu findet am Samstag, 11. Mai 2019 ein 
Wein- und Weißbierfest in der Rampl Halle in Hinterskirchen mit dem 
„Duo for you“ statt. Der Festsonntag, am 19. Mai 2019 startet mit dem 
Empfang der Vereine und einem Weißwurstfrühstück. Anschließend 
findet ein Festgottesdienst in der Kirche Hinterskirchen und ein Kir-
chenzug statt. Abschließend gibt es noch ein gemeinsames Mittages-
sen.  
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Jubiläum Kindertagesstätte Neufraunhofen 
 

Der Kindergarten Neufraunhofen feiert heuer Geburtstag. Vor 25 Jah-
ren öffnete er seine Pforten und wurde von den Kindern der Gemeinde 
in Beschlag genommen. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, 26. Mai 
mit einem „Tag der Offenen Tür“ gebührend 
gefeiert.  
Um 13 Uhr gestalten die Kindergartenkin-
der mit Diakon Hümmer eine kurze Dank-
andacht im Freien, im Anschluss ist ein 
buntes Programm für die ganze Familie 
geboten. Ob Tombola, Kinderschminken, 
Schatzsuche, Kreativtisch, den kleinen Be-
suchern wird nicht langweilig werden. Auch 
der Zauberclown Manuela wird seine 
Späßchen treiben, die Erwachsenen kön-
nen sich an Fotoausstellung, Quizz und 
guter Bewirtung erfreuen.  
Der Elternbeirat versorgt die Gäste mit Kaffee und Kuchen, die Malte-
ser übernehmen die Bewirtung.  
Der Kindergarten freut sich auf viele Besucher aus nah und fern, ganz 
besonders aber über alle „Ehemaligen“, die ihre Erinnerungen an die 
Kindergartenzeit neu auffrischen wollen.  
 

 

  
 

 
Dorfladen und Dorfwirtshaus 

 
Mit einem Festakt wurde das 
Gasthaus „Wirt z`Seifriedswörth 
am 08. März 2019 eröffnet. Seit 
dem 01. April 2019 ist auch der 
Dorfladen geöffnet. Gemeinsam 
mit den Wirtsleuten und dem 
Betreiber des Dorfladens freut 
sich die Gemeinde auf viele Gäs-
te beim Wirt z`Seifriedswörth 
sowie auf viele Kundinnen und 
Kunden im Drei-Quellen-Laden. 
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Fotos von der Baumaßnahme und Berichte von der Eröffnung findet 
man unter: wirtshaus-seifriedswörth.de 
 

Öffnungszeiten 

 
Drei-Quellen-Dorfladen 
 

Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag 
 

Jeweils von 6:30 – 11:30 Uhr 

 
Wirt z´Seifriedswörth 
 

Mittwoch – Samstag 16:00 – 24:00 Uhr 
Sonn- und Feiertage  10:00 – 22:00 Uhr 

 

Die Gemeinde Wurmsham bedankt sich bei allen am Bau beteiligten 
Firmen, Architekten und Projektanten. Gleiches gilt an das Amt für 
Ländliche Entwicklung Niederbayern für die Unterstützung und die 
staatliche Förderung. Ein besonders herzlicher Dank gilt den vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren großen Einsatz und 
ihre wertvolle und unersetzliche Arbeit bei der Sanierung des Gast-
hauses Seifriedswörth. Diese enorme Arbeitsleistung verdient höchste 
Anerkennung! 
 

Der Gemeinde Wurmsham ist es ein besonderes Anliegen, in diesem 
Zusammenhang auf die Gasthäuser in ihrem Gebiet hinzuweisen. Die-
se bieten schon seit vielen Jahren beste Bewirtung und freuen sich 
über Ihren Besuch: 
 

 Gasthaus Rieder in Pauluszell, Dorfstraße 1 
 Gasthaus Friedl in Schleichwies 
 Wirt z´Münster 
 Gasthaus Maier in Wurmsham 

 
Zukunftswald Bayern – Beratungsangebot für Waldbesitzer 

 
Die Bayerische Forstverwaltung möchte die Waldbesitzer dabei unter-
stützen, den Wald klimastabil und zukunftssicher zu bewirtschaften. 
Dazu wurde die Gemeinde Wurmsham für ein Projekt im Rahmen der 
Initiative Zukunftswald Bayern (IZW) der Bayerischen Staatsregierung 
ausgewählt. Ein Ziel ist es, den vom Borkenkäfer heimgesuchten 
Waldbesitzern bei ihrer Arbeit auf Wunsch beratend zur Seite zu ste-
hen. Somit können sie die Schadflächen möglichst zeitnah mit stabi-
len, standortangepassten und zukunftssicheren Baumarten bepflan-
zen. Voranbau, also das Unterpflanzen von geeigneten ca. 50 - 60 
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jährigen Fichten- und Kiefernaltbeständen mit schattentragenden 
Baumarten, ist ein weiteres Ziel dieser Initiative. Auch die Beratung zu 
sonstigen Fragen der Waldbewirtschaftung und des Waldumbaus sind 
weitere wichtige Inhalte. 
 

Bei der Zusammenkunft am 14. März 2019 in Pauluszell haben die 
Mitarbeiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Landshut zu diesem Thema sowie zum Leistungsangebot des Pro-
gramms, „Herausforderung zukunftsfähiger Wald - wir stehen an Eurer 
Seite" ausführlich informiert. Dabei ging es auch um den aktuellen 
Holzmarkt, Pflanzenbestellung sowie das Angebot für kostenlose Be-
ratungen für Bepflanzung und den Erhalt von Zuschüssen. Für alle 
interessierten Waldbesitzer steht Förster Martin Fäth unter der Ruf-
nummer 0871-9622829 oder 0162-3374064 zur Verfügung. 
 

Einfache Dorferneuerung Seifriedswörth 
Förderung von privaten Maßnahmen 

 
Das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern hat die einfache 
Dorferneuerung Seifriedswörth angeordnet. Damit können auch private 
Hauseigentümer im Ort Seifriedswörth für ihre Maßnahmen über das 
Programm Dorferneuerungsrichtlinien des Bayerischen Staatsministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten staatliche Förderun-
gen erhalten. Dazu erteilt die Gemeinde Wurmsham gerne nähere 
Auskünfte und hofft auf eine rege Akzeptanz. 
 
Informationen und Antragsformulare sind im Internet erhältlich unter: 
http://www.wurmsham.de/wirtshaus-seifriedswoerth-buergerinfo.html 
Beim Ausfüllen der Anträge ist die Gemeinde gerne behilflich. 
 

Wein aus der Gemeinde Wurmsham 
 
In der Gemeinde Wurmsham gibt es eine neue Besonderheit: Andreas 
Stiftner aus Hasenreit bietet den von ihm aus eigenem Anbau herge-
stellten Wein aus Aroniafrüchten an. Dieser kann bei ihm direkt oder 
im Dorfladen Seifriedswörth gekauft werden. 
 

Gelbe Säcke 
 
Ab sofort werden Gelbe Säcke auch im Dorfladen Seifriedswörth 
während der Geschäftszeiten ausgegeben. 
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Hort – Markt Velden 
 
Der Markt Velden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Hort 
an der Schule Velden eine Erzieherin mit stellvertretender Lei-
tungsfunktion mit mindestens 30,0 Wochenstunden 
 

Aufgabengebiet: 
Betreuung der Schüler/innen bei Hausaufgaben und der Freizeitgestal-
tung, Unterstützung unserer Einrichtungsleitung in ihren Leitungsauf-
gaben, Mithilfe bei der Umsetzung und Weiterentwicklung unseres 
pädagogischen Konzeptes 
 

Wir wünschen uns: 
Motivation und Engagement, Durchsetzungsfähigkeit und Belastbar-
keit, Teamentwicklung und Teamförderung, Planung und Organisation 
 

Wir bieten: 
Eine leistungsgerechte Bezahlung gemäß TVöD inklusive Zusatzver-
sorgung und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit einer anspruchs-
vollen Aufgabe. 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 15. 
Mai 2019. Nähere Auskünfte sind telefonisch bei der Einrichtungsleite-
rin Franziska Waxenberger, Telefon 08742-965302 zu erhalten.  
 
 

SPS-Praktikanten/ -innen – Markt Velden 
 
Für unsere Kindertagesstätten (Kindergärten und Kinderkrippe) sowie 
den Hort an der Schule Velden suchen wir zum 01. September 2020 
für den Ausbildungszeitraum 2020/2021 wieder Vorpraktikanten/ 
Vorpraktikantinnen (erstes oder zweites Jahr des sozialpädagogi-
schen Seminars) Die Bewerber/innen müssen über einen mittleren 
Bildungsabschluss verfügen. Fristende ist am 30. Oktober 2019.  
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Offene Ganztagsschule Velden – Schulverband Velden 
 
Wir suchen für die Betreuung in der offenen Ganztagesschule an der 
Mittelschule Velden: 
 

Ab 01. September 2019 eine Leitungskraft 
 

Aufgabengebiet: 
Leitung der Einrichtung; Koordination Mittagessen, Planung der Lern- 
und Hausaufgabenförderung von Schülern der 5.- bis zur 9. Klasse 
und den Freizeitbereich bis 15.30 Uhr nach der Hausaufgabenzeit. 
Ihnen stehen eine neue Küche sowie ein großes Hausaufgabenzim-
mer und weitere Räumlichkeiten für den Freizeitbereich zur Verfügung. 
 

Was erwarten wir? 
Ausbildung zur Schulsozialarbeit oder Erzieherin. Grundkompetenzen 
sind die Kooperation mit dem Schulverband und der Schulleitung so-
wie die Befähigung zur Teamarbeit. Der erfahrene Umgang mit Ju-
gendlichen ist wünschenswert.  
 

Umfang der Tätigkeit: 
 4 Leitungsstunden und 12 Betreuungsstunden 
 Montag bis Donnerstag während der Schulwochen 
 ca. 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

 

Ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt: Eine Ergänzungskraft 
 

Aufgabengebiet 
Betreuung von 10- bis 15-jährigen Schülern nach Unterrichtsschluss 
beim Mittagessen sowie die Unterstützung bei den Hausaufgaben und 
eine Gestaltung der verbleibenden Freizeit mit Aktivitäten bis 15.30 
Uhr. 
 

Was erwarten wir? 
Pädagogische Ausbildung als Erzieherin, Kinderpflegerin oder unab-
hängig von dieser Ausbildung Befähigung und Interesse am geschil-
derten Aufgabenbereich 
 

Umfang der Tätigkeit 
 12 Betreuungsstunden 
 Montag bis Donnerstag während der Schulwochen 
 ca. 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
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Wir bieten: 
Eine leistungsgerechte Bezahlung gemäß TVöD inklusive Zusatzver-
sorgung und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit einer anspruchs-
vollen Aufgabe 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 15. 
Mai 2019.Nähere Auskünfte zum Tätigkeitsfeld sind nach Terminver-
einbarung bei Rektorin Sybille Wallner in der Schule Velden zu erhal-
ten. 
 

Raumpflegekraft im Kindergarten Eberspoint – Markt Velden 
 

Für den Kindergarten Eberspoint stellen wir zum 01. September 2019 
ein: 

 Raumpfleger (w/m/d) mit 20,0 Wochenstunden 
(Arbeitszeit Montag bis Freitag nach der Betriebszeit ab 14:00 Uhr) 
 

Bewerbungen sind bis spätestens 30. Mai 2019 abzugeben. 
 

„Springkraft“ für Raumpflege 
 

Wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine verantwortungs-
bewusste, zuverlässige und flexible Reinigungskraft (m/w/d) als  
flexible „Springkraft“ für die Reinigung in gemeindeeigenen Gebäuden 
(Schule, Kindertagesstätten). Der Einsatz erfolgt im Bedarfsfall als 
Aushilfe auf Stundenbasis. 
 

Wir bieten einen Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung nach 
dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und die 
üblichen Sozialleistungen im öffentlichen Dienst. Die Aushilfe ist auch 
über eine Beschäftigung auf geringfügiger Basis möglich. 
 

Bewerbung sind bis 30. Mai 2019 abzugeben. 
 

Alle Bewerbungen mit sämtlichen Unterlagen sind zu den jeweils ge-
nannten Fristen an den Markt Velden/ Schulverband Velden, Bahn-
hofstr. 42, 84149 Velden einzureichen. Auskünfte sind bei Herrn 
Schratzenstaller unter der Telefonnummer 08742 288-34 zu erhalten. 
Online-Bewerbungen an info@vg-velden.de können aus Sicherheits-
gründen nur im PDF-Format angenommen werden. Bei Abgabe bzw. 
Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen gehen wir davon aus, dass 
Sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten nach der DSGVO einverstanden 
sind. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 
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